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Schulstraße 65

75438 Knittlingen

www.betreuung-jugendhilfe.de 

ERKLÄRUNG ZUR ENTLASSUNG AUS DER BETREUUNG

und Befreiung von der Aufsichtspflicht (Schuljahr 2026/2027)

Hiermit  vereinbaren  die  Erziehungsberechtigten  und  die  Betreuungseinrichtung  eine  Abweichung  von  den  regulär

gebuchten Betreuungszeiten gemäß den geltenden Benutzungsbedingungen. 

Name der Schule / Ort:

Name des Kindes:

Klasse / Gruppe:

Erziehungsberechtigte(r):

Telefonnummer(n):

Regelung zum vorzeitigen Verlassen der Betreuung:

Dauereinstellung: Mein Kind darf ab dem  an folgenden Tagen regelmäßig vorzeitig nach Hause

gehen / abgeholt werden:

 Montag um

_______ Uhr

 Dienstag um

_______ Uhr

 Mittwoch um

_______ Uhr

 Donnerstag um

_______ Uhr

 Freitag um

_______ Uhr

Einzelfallregelung / Befristet: Mein Kind darf ausschließlich am (Datum):  um  Uhr die

Betreuung vorzeitig verlassen.

Art des Heimwegs:

Das Kind geht selbstständig nach Hause. Das Kind wird von einer berechtigten Person abgeholt.

Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss:

Mit  der  Entlassung  des  Kindes  zu  dem  oben  angegebenen,  von  den  Erziehungsberechtigten  gewünschten  früheren

Zeitpunkt endet die vertragliche Betreuungszeit für den jeweiligen Tag vorzeitig. Mit dem Verlassen der Einrichtung bzw.

der Übergabe geht die gesetzliche Aufsichtspflicht vollumfänglich und unwiderruflich auf die Erziehungsberechtigten über.

Die Betreuung und Jugendhilfe Enzkreis und Region Heilbronn gGmbH sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor

Ort sind ab diesem Zeitpunkt von der Aufsichtspflicht sowie von jeglicher Haftung für Schäden, Unfälle oder sonstige

Vorkommnisse auf dem Heimweg oder an Drittorten befreit. Die Erziehungsberechtigten versichern, dass das Kind den

Heimweg sicher beherrscht. 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Stand: Schuljahr 2026/2027


	Erklärung zur Entlassung aus der Betreuung



